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Mag. Wolfgang Sobotka
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Geschaftszahl: 2021-0.073.971

Wien, 29. Marz 2021

Sehr geehrter Herr Prasident!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5185/) vom 29. Janner 2021 der

Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich

Folgendes mitzuteilen:

Zul., 2.und4.:

Nach Artikel 52 Abs. 2 B-VG besteht ein Interpellationsrecht des Nationalrates hinsichtlich
aller Unternehmungen, fir die der Rechnungshof (nach Artikel 126b Abs. 2 B-VG) ein
Prifungsrecht hat. In inhaltlicher Hinsicht beschrankt sich das parlamentarische
Interpellationsrecht auf die Rechte des Bundes (z.B. Vertretung der Anteilsrechte in der
Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft oder Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
in der Generalversammlung einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung) und die
Ingerenzmoglichkeiten seiner Organe, jedoch nicht auf Gegenstande der Tatigkeit der

Organe der juristischen Person oder der Geschéaftsgebarung der juristischen Person.

Bei der Sazka handelt es sich um keine (unmittelbare oder mittelbare) Beteiligung des
Bundes. Dem Bundesministerium fiir Finanzen liegen beziehungsweise lagen daher auch
keinerlei Informationen zum anfragegegenstandlichen Projekt ,,Omega“ sowie den

erwahnten Verbindungen vor und kann der in der Anfrage erwahnte 6ffentliche Einsatz
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des vormaligen Bundesministers fiir Finanzen Schelling aus Sicht der Zustandigkeit des
Bundesministeriums fiir Finanzen nicht nachvollzogen werden. Mangels Informationen
und Zustandigkeit des Bundesministeriums flr Finanzen hat sich auch kein Anlass fur
diesbezigliche Priifungen ergeben.

Aus diesem Grund betreffen die Fragen daher keine in die Zustandigkeit des
Bundesministeriums fir Finanzen fallenden Gegenstdande der Vollziehung, insbesondere
auch keine Angelegenheiten der Verwaltung des Bundes als Trager von Privatrechten, und
sind somit von dem in Artikel 52 Abs. 2 B-VG in Verbindung mit § 90 GOG 1975

determinierten Fragerecht nicht erfasst.

Zu3.:

Die Beteiligung der Sazka an der CASAG erfolgte erstmals im Oktober 2015, indem die
DONAU Versicherung die Tochtergesellschaft CAME Holding GmbH samt den an der
MEDIAL Beteiligungs GmbH gehaltenen Anteilen an die Austrian Gaming Holding a.s.

(Sazka-Tochter) verkaufte.

Mit Ende 2016 verscharfte der Gesetzgeber im Zuge strengerer Geldwdsche- und
Terrorismusfinanzierungsbestimmungen der EU das GSpG und erfasste nun auch indirekte

Beteiligungen sowie den , wirtschaftlichen Eigentimer”.

Die Erhohung der indirekten Beteiligung der CAME an der CASAG von 11,34 % auf 34,03 %
im Marz 2017 I6ste daher eine umfassende ordnungspolitische Prifung aus. Dabei wurden
auch die Ergebnisse dhnlicher ordnungspolitischer Prifungen jener auslandischen
Glicksspielregulatoren bericksichtigt, die sich in den an Tochtergesellschaften der CASAG
erteilten dortigen Gliicksspielkonzessionen ausbedungen haben, Anderungen der
Eigentumsverhaltnisse der Konzernmuttergesellschaft (CASAG) zu prifen. Samtliche
Prifungsergebnisse waren ohne Einwand. Auch die ordnungspolitische Priifung anhand
eines umfangreichen Nachweiskonvoluts ergab keine Auffalligkeiten und keine Hinweise

auf Verbindungen zu illegalen Gliicksspielanbietern.

Hinsichtlich der Finanzierung der Beteiligung in 2017 legte die Sazka dem
Bundesministerium fiir Finanzen eine ausfihrliche Darstellung der Mittelaufbringung

sowie die gepriften Jahresabschlisse fir die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 vor.
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Samtliche Beteiligungen der Sazka an der CASAG und der OLG fanden stets die

erforderliche gesellschaftsrechtlich malRgebliche Zustimmung der Eigentiimervertreter in

Hauptversammlung und Aufsichtsrat der CASAG.

Der Bundesminister:

3von3

Mag. Gernot Bliimel, MBA
Elektronisch gefertigt
. . Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der
%ﬁ BMFE Priifhinweis elektronischen Signatur finden Sie unter: https://amtssignatur.brz.gv.at/
B T s ERIUM | hatum/zeit 2021-03-29T08:31:25+02:00

FUR FINANZEM

Unterzeichner

Bundesministerium fir Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1814163722

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at

3von3



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021-03-29T08: 37: 08+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-03-29T08:31:25+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-03-29T08:37:08+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




